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verwaltungsgericht jetzt entschieden,
daß auch Patienten in der Psychiatrie
die Einsicht in die Krankenakten
nicht verweigert werden darf. Dieses

Recht dürfe auch dann nicht einge-

schränkt werden, wenn die Arzte ei-

nen Rückfall als Folge befürchten'
Das Selbstbesttmmungsrecht des

Grundgesetztes schliefe das Recht

ein, sich selbst in Gefahr zu begeben.

Nur in extremen Ausnahmesituatio-
nen, beispielsweise bei akuter Selbst-

mordgefahr, sei ein staatliches Ein-
greifen berechügt.
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